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Schweiz. Zentralverein far
das Blindenwesen SZB




Dachorganisation im schweizerischen Sehbehindertenwesen

___________________________________________________________________________________________

Sehbehindertenspezifische Punkte im Hinblick auf die NFA-Verhandlungen in den Kantonen
Stand: 30.06.2009/GB
Begriffsdefinitionen für die folgende Tabelle:

· NFA: Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen

· Kompetenzzentrum: Institution des schweiz. Sehbehindertenwesens, mit qualifiziertem Fachpersonal in den Bereichen Rehabilitation, Heilpädagogische Früherziehung, Sonderschulung, Beratung und Unterstützung, berufliche Massnahmen, Hilfsmittel
· B+U: Beratung und Unterstützungsunterricht für integriert geschulte Kinder mit einer Seh- und event. zusätzlich auch Hörbehinderung
· HFE: heilpädagogische Früherziehung für Kinder mit einer Seh- und event. zusätzlich auch Hörbehinderung
	Nr.
	Problem
	Forderung
	Vorgehen
	Anmerkung

	
	
	
	
	

	Sonderpädagogik (heilpäd. Früherziehung und Sonderschulung):

	1
	Wenn in einem Kanton nicht gerade zufälligerweise eine Sehbehinderteninstitution domiziliert ist, kennen die Kantonsbehörden die sehbehindertenspezifische B+U naturgemäss kaum und könnten vermuten, das Sehbehindertenwesen würde damit aufgrund des NFA-Starts von ihnen etwas Neues fordern.
	B+U sollte von den Kompetenzzentren in allen Kantonen erbracht werden können.
	Die Stellen mit HFE sowie B+U sollten versuchen, sich bei den Kantonsbehörden ihres Einflussgebiets als Kompetenzzentren für Fragen der Sehbehinderten- und Blindenpädagogik zu positionieren. Eine zentrale Stelle (z. B. der SZB) sollte zu handen der Kantone eine Liste dieser Kompetenzzentren führen und für Informationen und Beratung zur Verfügung stehen.
	Bspw. ist seit 2008 der B&U OBV ein eigenständiger anerkannter ambulanter Dienst.


	2
	Die schulärztliche Untersuchung erfasst die Sehbehinderung und andere Störungen des visuellen Systems oft nicht.
	Die schulärztliche Untersuchung muss eine geeignete Seh- und Höruntersuchung beinhalten.  Bei Anzeichen von Hör- und Sehbehinderungen müssen die für Hör- und Sehbehinderung spezialisierten Fachpersonen beigezogen werden (Abgrenzung zu augenärztlichen Gutachten). Die Anspruchsberechtigung für behinderungsspezifische Sonderschulung basiert auf einem behinderungsspezifischen Gutachten, worin die Hör- und Sehbehinderung einen standardmässig auszufüllenden Passus bilden muss.
	Erarbeitung eines Indikatorenkatalogs Analog zu den audio-pädagogischen Diensten mit Antworten auf Fragen wie: Wann liegt eine Hör- und/oder Sehbehinderung vor?  

Im Zuge der Regelung des standardisierten Abklärungsverfahrens z.h. Sonderpädagogik-Konkordat wird eingebracht, dass die Kompetenzzentren für die Gutachten im Zusammenhang mit Hör- und Sehbehinderung angefragt werden müssen.
	In den Diskussionen statt "Sinnesbehinderung" immer explizit "Hör- und Sehbehinderung" sowie "Taubblindheit" erwähnen!

	3
	Einerseits treten Fälle von sehbehinderten Kindern relativ selten auf; andererseits besitzen schulische Heilpädagogen/innen für die Abklärung eines derart spezifischen Einzelfalls und für eine hier i.d.R. schwerwiegende  Entscheidung naturgemäss nicht die geeigneten fachspezifischen Kenntnisse.
	Die entscheidenden Personen (schulische Heilpädagogen/innen bzw. Schulpsychologen/innen) sollten verpflichtet werden, für ihre Entscheidung ein Gutachten bei einer sehbehindertenspezifischen Fachperson (z.B. aus den Bereichen HFE oder Low Vision) einzuholen – naheliegenderweise bei einem Kompetenzzentrum.
	Erarbeitung eines Indikatorenkatalogs Analog zu den audio-pädagogischen Diensten mit Antworten auf Fragen wie: Wann muss aufgrund des Vorliegens einer Behinderung ein Spezialist beigezogen werden? 

Kompetenzzentren (mit ihren LV- u.a. Fachleuten) bewerben sich darum, analog zum Hörbehindertenwesen Abklärungsstatus im Kanton zu bekommen, so dass das funktionale Sehen mitberücksichtigt wird (z.B. Lichtverhältnisse in Bezug auf Belastungsaspekte, Distanz zur Tafel in Bezug auf Schriftgrösse, in der Schule und auch zuhause etc.). 
Diesbezügl. wird eine Zusammenarbeit mit den Hörbehindertenorganisationen gesucht.
	In BE besass der audio-pädagogische Dienst der Sprachheilschule Münchenbuchsee Abklärungsstatus (z.z. deren Kinderpsychologin). 
In der Ostschweiz übernimmt der B&U OBV auch die Abklärungen sehebehinderter SchülerInnen inkl. Vorschlag für Intensität von B&U und Einholung der Kostengutsprachen bei den zuständigen Kostenträgern

	4
	Bei Kindern mit Mehrfachbehinderung überdeckt die geistige die Sehbehinderung oft.
	Mehrfachbehinderten Kindern mit Sehbehinderung sollte der Zugang zu den geeigneten Fördermassnahmen gewährleistet werden. Dies kann auch der unterstützte Besuch der Regelschule sein.
	Erarbeitung eines Indikatorenkatalogs Analog zu den audio-pädagogischen Diensten mit Antworten auf Fragen wie: Wann liegt eine Mehrfach-Sehbehinderung vor? Welcher Förderbedarf soll in so einem Fall durchgeführt werden? 

Damit wird die Sicherstellung von qualifizierten Massnahmen im Umfeld der Mehrfachbehinderung (Frühförderung, Schulen, Lehrbetriebe) anvisiert. In diesem Umfeld muss eine mögliche Sehschädigung erkannt und angegangen werden. 
	Hier ist also die Beachtung der Sehbehinderung bei mehrfachbehinderten Kindern vordringlich, nicht die Beachtung der geistigen Behinderung bei sehbehindetern Kindern, bei welcher im Rahmen des  SZB-Projekts "Mehrfachbehindert-sehgeschädigte Menschen in der Schweiz" nota bene keine dringenden Themen aufgetaucht sind.

In Spezialeinrichtungen geschulte sehbehinderte Kinder sollten das gleiche Recht auf B&U haben wie Regelschüler (im Kanton SG bspw. müssen die Sonderschulen die Kosten für B&U über ihren eigenen Pensenpool finanzieren. Dies führt zu Interessenkonflikten mit anderen ebenfalls angezeigten schulstützenden Massnahmen.

	5
	In einem deutschschweiz. Kanton müssen die schulischen Heilpädagogen/innen bereits alle Behinderungsarten abdecken. Dies bedeutet z.B. viel mehr Arbeiten in Gruppen, was blinden Kindern oft nicht gerecht wird. Schulische Heilpädagogen/innen können sehbehindertenspezifische Probleme jedoch oft nicht (richtig) erkennen bzw. einschätzen, wo diese genau liegen. Als Generalisten/innen sind sie dem hochschwelligen Betreuungsbedarf eines sehbehinderten Kindes naturgemäss nicht gewachsen. 

Problemverschärfung: Standardmässig ist die schulische Vermittlung der Lernihnalte ausgesprochen visuell ausgerichtet.
	Sehbehinderte und blinde Kinder haben aufgrund ihrer behinderungsbedingt komplexen Situation Anspruch, direkt von spezialisierten Fachpersonen betreut zu werden. Die generalistische Begleitung über schulische Heilpädagogen/innen reicht nicht aus; vielmehr muss eine sehbehindertenspezifisch ausgerichtete qualitative Betreuung gewährleistet werden.
	Erarbeitung von Richtlinien zur Gewährleistung der Evaluation des Förderbedarfs und Durchführung der Fördermassnahmen sowie einer Zusammenstellung mit konkreten Aufgaben und Arbeitsfeldern, welche die auf Sehbehinderung spezialisierten Lehrkräfte und Früherzieherinnen abdecken (u.a. Auflistung der hör- und sehbehindertenspezifischen Aufbereitung der Lehrmittel)
	Sehbehindertenspezifische HFE sowie B+U sind hochschwellig und brauchen Legitimationen ausserhalb des heilpädagogischen Stundenkontingents. 
Der TG hat via SZB in ca. 20 h seine beiden HFE-Fachleute sensibilisiert, welche aber noch nicht so kompetent sind wie die bis Ende 2007 beanspruchten ausserkantonalen sehbehindertenspezifischen Rehabilitationsfachleute (z.B. Rosmarie Nef-Landolt). TG kann auf diesem Stand zwar sehbehindertenspezifische Probleme erkennen, die erforderliche wirkliche HFE jedoch nicht leisten (Gefahr von Selbstüberschätzung und Senkung der Dienstleistungsqualität).

	6
	Kehrseite der Gewaltentrennung gemäss Sonderpädagogik-Konkordat: Die Kompetenzzentren dürfen ihr Wissen nicht in die Abklärungen einbringen (s.o. Probleme 2 – 4). 

Folgeproblem: Die Eltern können das gewünschte Kompetenzzentrum für ihr Kind nicht mehr frei wählen.
	Im seh- und hörbehindertenspezifischen Gutachten sollten auch die für die empfohlenen Massnahmen geeigneten Kompetenzzentren im Sinne von Durchführungsstellen vorgeschlagen werden. 

	Festlegung der Legitimation für Evaluation einerseits und Förderung andererseits
Erstellung einer Liste der Kompetenzzentren (s.o. Problem 1)
	

	7
	Für die Übergangsphase von HFE und B+U konnte bisher beides parallel abgerechnet werden.
	Bei Bedarf hat ein Kind während der Überlappungszeit gleichzeitig Anspruch auf Früherziehung sowie B+U.
	Argumentationshaltung: Die Notwendigkeit des parallelen Angebotes ergibt sich aus dem Förderbedarf und nicht aus den vorhandenen Strukturen
	in BE bis 7 J. (bis obligatorisches 2. Kindergartenjahr = HFE)

In SG bilaterale Absprache zwischen HFE und B&U betr. Uebertritt, aber keine Ueberlappungszeit in der Basisstufe

	8
	Wo ist die Besitzstandsgarantie seit Einführung der NFA nicht mehr gewährleistet?
	Gemäss NFA-Übergangsregelung sollte dies zumindest bis Ende 2010 gewährleistet sein, doch welche übergeordnete Stelle kontrolliert die Kantone darin?
	Im Sinne von Indikatoren müssten Die Fachleute HFE und B+U melden, wenn gewisse Massnahmen plötzlich nicht mehr bewilligt werden, d.h. die Ablehnungen (und ggf. auch Verbesserungen) sammeln und den Versorgungsverlauf beobachten. Unter den neuen NFA-Bedingungen wäre eigentlich eine Forschungsarbeit wünschenswert, welche auch andere Behinderungsarten betreffen würde... 

Etwas systematischer wäre der Ansatz über die Leistungsvertragsnehmer im Sehbehindertenwesen.
	Im Sonderschulbereich von SG sind die B&U-Kostengutsprachen restriktiver geworden, weil die Sonderschulen B+U aus ihrem eigenen Pensenpool finanzieren müssen und damit für die anderen ebenfalls angezeigten schulstützenden Massnahmen weniger Geld zur Verfügung haben. Ausserdem ist B&U im Vergleich dazu viel teurer.
Der Kanton ZH hat Visoparents plötzlich einen Teil der Mittel gestrichen (50 % der bisher problemlos gewährten Tagesschuladministration). Die umliegenden Kantone organisieren sich nun selbst und überweisen dem HFE-Dienst somit keine neuen Kinder mehr, weshalb Visoparents z.z. die Aufhebung dieses Dienstes prüft (nur noch eine einzige HFE-Stelle).

Für ZG und sein weiteres Einzugsgebiet hat der Sonnenberg Baar einen vierstufigen Massnahmenraster (von nieder- bis hochschwellig mit Zuordnung von Lehrerlektionen) erarbeitet.


	9
	ständige Veränderung
	Nach seiner Vervollständigung muss dieses Argumentarium im Internet auffindbar sein, wenn z.B. Schulleiter danach googeln.
	Publikation dieses Argumentariums auf der SZB-Homepage und Link-Empfehlung an seine Mitgliedorg.

SZB-Schreiben an die zuständigen Kantonsbehörden (i.d.R. Erziehungsdirektionen) versenden u.a. mit der Kapitalfrage: Wie gedenken Sie, die Probleme (aufgrund der Fragen in den o.e. Indikatoren und Kriterien) in Ihrem Kanton zu lösen? 
Dazu ein Eintragsvorschlag für die Homepage der Kantone bei ihren Dienstleistungen:

· Beschreibung der Symptome
· Kompetenzzentren für Abklärung
· Kompetenzzentren für Fördermassnahmen

	lieber ein Argumentarium in der Hand als ein kohärentes Buch in ferner Zukunft

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Erwachseneninstitutionen* (Werkstätten und Wohnheime):

	A
	Mehrfachbehinderte Menschen sind sich ihrer event. bestehenden Sehbehinderung kaum bewusst und können diese insbes. auch nicht ausdrücken, weil sie weder lesen noch Auto fahren. Aufgrund der Studie über mehrfachbehinderte Menschen mit Sebhbehinderung werden jedoch rund 4000 bisher noch nicht als Klienten des Sehbehindertenwesens erfasste Menschen erwartet, welche z.z. noch in Institutionen ohne Bezug zur Sehbehinderung weilen.
	Alle 5 Jahre soll die "Seh-Gesundheit" bei mehrfachbehinderten Menschen regelmässig in Zusammenarbeit mit einer Rehastelle untersucht werden, denn der Gesundheitsbereich bedeutet Sehtests durch Augenärzte, welche bei ihren Tests (Sehschärfe, Blendung, Gesichtsfeldeinschränkung) die Sehbehinderung aber nicht funktionell abklären. Doch bei geistig behinderten Menschen hilft oft eine Lesebrille schon, damit sie an ihrem Arbeitsplatz wieder vorankommen.
	Eigentlich würde die Forderung nach einer regelmässigen Überprüfung der funktionellen Sehleistung alle 5 Jahre in das Zehnpunkteprogramm der IG Umsetzung NFA unter "4. Verbindliche Qualitätsvorgaben" hineinpassen. Da dieses jedoch bereits an die Kantone versandt worden ist, könnte dieser Punkt in ein allfälliges SZB-Schreiben an die Kantone miteinbezogen werden. Das Anliegen muss jedenfalls bei den kantonalen Heimaufsichtsstellen eingebracht und die Zusammenarbeit mit Curaviva und INSOS v.a. auf der kantonalen Ebene geprüft werden.
	Die Sensibilität für dieses Problem ist im Pflegebereich immerhin grösser als im Betreuungsbereich, wo bereits die Landessprache ein Problem sein kann. 

NB: Aus dem Sehbehindertenwesen sind vor allem die Selbsthilfeorganisationen in die kantonalen NFA-Netzwerke eingebunden. Gerade diese haben sich bisher aber noch nicht im Bereich der Mehrfachbehinderung engagieren können oder wollen.



	B
	Der zu vereinbarende Leistungsauftrag und die Leistungsvereinbarung zwischen der Institution und dem jeweiligen Kanton darf betreffend Gültigkeit nicht "in Stein gemeisselt" sein.
	Jährliche Ueberprüfung des Auftrages und des Angebotes, um besser auf Veränderungen im Krankheitsbild der den Blindeninstitutionen anvertrauten Personen reagieren zu können (fachlich aber auch finanziell!)
	Zusammenarbeit mit Curaviva und INSOS v.a. auf der kantonalen Ebene prüfen
	

	C
	Die verantwortlichen kantonalen Stellen, welche die NFA umsetzen müssen, sind meistens sowohl fachlich wie auch personell mit der neuen Situation überfordert.
	Durch Ueberlastung entsteht die Gefahr von "Selbstherrlichkeit" und "Schreibtischentscheiden".
	Die Blindeninstitutionen bieten Unterstützung und ein

proaktives Zusammenarbeiten an. 
	Sensibilisierungskurse für die betroffene kantonale Fachstelle in der Blindeninstitution (AHA-Effekt)

	D
	BS und BL planen, 2012 die Subjektfinanzierung einzuführen und sämtlich Betriebsbeiträge an die Institutionen zu streichen. Grundsätzlich wird die Idee begrüsst, dass die Menschen mit Behinderung finanziell so gestellt werden, dass sie Wahlmöglichkeiten wahrnehmen können. Der Haken ist aber, dass dann eine (vom Staat unabhängige?) Stelle darüber entscheiden wird, wer wieviel Geld wofür erhalten wird. NB: Die Idee der Objektfianzierung in den 60er- und 70er- Jahren war just eben, niemanden zum Bittsteller zu machen, dass jedermann mit seinen fianziellen Mitteln in eine Institution eintreten konnte. Mit Sorge muss beobachtet werden, dass z.B. bei der Assistenzentschädigung die Erwartungen der Menschen mit Behinderung gross sind und andererseits die Sparübungen des Staates immer rigoroser werden.
	Bei aller Sympathie zur Subjektfianzierung sind Zweifel angebracht, ob die berechtigten Forderungen und die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel in Einklang gebracht werden können: Viele "kleine Subjekte" können sich dem kantonalen Spardruck weniger gut widersetzen als anerkannte Institutionen – m.a.W. können zerstreute behinderte Einzelpersonen "weggespart" und die deswegen immer seltener beanspruchten Institutionen in der Folge mit der Zeit wegrationalisiert werden.
	Positionsbezug unter Abwägung von Selbstbestimmung versus institutioneller Sicherheit gegenüber Sparwut der Politik und Willkür der Verwaltung in den Kantonen?
Es geht nicht nur um die Kantone BS/BL, sondern die Diskussion wird im Rahmen der SODK und den einzelnen Kantonen (kaum in der Westschweiz!) geführt.
	Für das Blindenwohnheim Basel etwa wird der Wegfall der Betriebsbeiträge keine Rolle spielen, wenn gleichzeitig die Pensionstaxen den Nettobetriebskosten angepasst werden. Diesbezüglich kommen vom Kanton ermutigende Signale. - Was aber, wenn die kantonalen Parlamente die Subjektsubventionen massiv kürzen?

	E
	Seh- und auch Hörprobleme sind typische Altersphänomene; sie treten unspektakulär und schleichend auf - einerseits als Zweite Sinnesschädigung bei Hörbehinderten oder bei Sehbehinderten Personen, andererseits als neue Einschränkungen bei geistig oder mehrfachbehinderten Menschen.
	Die Gesundheitsvorsorge, die gesundheitsbezogenen Regelemente und die Schulung des Personals müssen sich auf möglicherweise neu auftretende Sinnesbeeinträchtigungen (Sehen und Hören) ausdehnen.
	
	

	F
	ständige Veränderung
	Nach seiner Vervollständigung muss dieses Argumentarium im Internet auffindbar sein, wenn z.B. Institutionsleiter danach googeln.
	Publikation dieses Argumentariums auf der SZB-Homepage und Link-Empfehlung an seine Mitgliedorg.

event. i.V.m. dem Basiskatalog Förderbedarf (Abklärungsverfahren) der SZB-Kommission Sonderschulung ein Schreiben an die zuständigen Kantonsbehörden (i.d.R. Sozialdirektionen) versenden u.a. mit der Kapitalfrage: Wie gedenken Sie, die Probleme (aufgrund der Fragen in den o.e. Indikatoren und Kriterien) in Ihrem Kanton zu lösen? 
	lieber ein Argumentarium in der Hand als ein kohärentes Buch in ferner Zukunft

	
	
	
	
	


*NB: 

Bisher lief der Erwachsenenbereich über das Gesundheitswesen. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind Bundesvorgaben.

berufliche Eingliederungsmassnahmen laufen weiterhin über das Bundesamt für Sozialversicherungen, nicht aber die Bau- und Betriebsbeiträge an geschützte Werkstätten und Behindertenwohnheime. 
